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Aarau/Buchs, 28. November 2024 

 

Zustande gekommenes Referendum und Umgang mit Ausgaben 

während budgetloser Zeit 

 

Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

Vorgestern lief die Referendumsfrist gegen das Budget 2025 der Kreisschule Aarau-

Buchs (inkl. Stellenplan 2025 und die Elternbeiträge für das Schuljahr 2025/26 sowie 

die Sozialtarife für das Schuljahr 2025/26) ab. Es sind schlussendlich 1’245 gültige Un-

terschriften eingegangen. Somit hat der Schulvorstand das Referendum nun auch for-

mell als zustande gekommen erklärt und den Abstimmungstermin auf den 9. Februar 

2025 festgelegt. 

 

Die KSAB startet ohne Budget ins neue Jahr 

Das Zustandekommen des Referendums bedeutet für die KSAB, dass sie ab dem 1. Ja-

nuar 2025 kein rechtskräftiges Budget hat. Das Gesetz über die Einwohnergemeinden 

(§ 87c Abs. 3, Gemeindegesetz, GG) schreibt für diesen Fall vor, dass der Gemeinderat 

ermächtigt ist, die für die Verwaltungstätigkeit unerlässlichen Ausgaben zu beschlies-

sen. Im Falle der KSAB als Gemeindeverband ist der Schulvorstand zuständig, die für 

den Schulbetrieb unerlässlichen Ausgaben zu beschliessen. 

 

Beschluss des Schulvorstands 

Der Schulvorstand möchte verhindern, dass die Schülerinnen und Schülern zu Leidtra-

genden des Referendums gegen das Budget werden könnten. Ebenfalls will er nicht auf 

Kosten der Sicherheit sparen oder dass es durch Einsparungen zu erheblichem Schaden 

oder finanzieller Unverhältnismässigkeit kommt. Daher hat er vier Kriterien festgelegt, 

anhand welcher eine Beurteilung vorgenommen werden kann, ob eine Ausgabe - neben 

den gebundenen und zwingenden Ausgaben – ebenfalls als unerlässlich betrachtet 

werden darf. Folgende vier Kriterien hat der Schulvorstand beschlossen: 

  

1. Verhältnismässigkeit  

Steht die Einsparung gegenüber den Folgen der Einsparung in einem relevanten finan-

ziellen Missverhältnis oder hat die Einsparung erheblichen Schaden zur Folge, ist auf 

die Einsparung zu verzichten bzw. die Ausgabe zu tätigen.  

 

2. Gewohnheitsrecht/Legitimation  

Ausgaben, die traditionsgemäss im Schulbetrieb anfallen und seit Jahren unumstritten 

im Budget eingestellt sind, sollen weiterhin getätigt werden, sofern sie einen direkten 

und unmittelbaren Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler ergeben. Ebenso Ausga-

ben, die durch das Volk der Verbandsgemeinden nachweislich breit abgestützt und so-

mit legitimiert sind.  

 

3. Nutzen für die Schülerinnen und Schüler  

Ausgaben, die direkt und unmittelbar den Schülerinnen und Schülern zugutekommen 

und für diese einen Mehrwert darstellen, können weiterhin getätigt werden.   

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sicherheitsrelevante Ausgaben  

Ausgaben im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, IT-Sicherheit und weiteren 

sicherheitsrelevanten Bereichen wie zum Beispiel Prävention, die der körperlichen und 

psychischen Unversehrtheit dienen, dürfen weiterhin getätigt werden.  

 

Beschlossene Ausgaben sind beschwerdefähig 

Gegen jede beschlossene Ausgabe kann innerhalb von 10 Tagen seit Kenntnisnahme 

Beschwerde eingereicht werden. In diesem Falle müsste das Departement des Innern 

entscheiden, ob die Ausgabe getätigt werden darf oder nicht. Die Skilager und Schnee-

sporttage sind also noch nicht ganz sicher. Wir gehen jedoch fest davon aus, dass nie-

mand gegen diese Ausgaben Beschwerde einreichen wird. Dieser Überzeugung sind wir 

auch was die Eröffnung der Tagesschule betrifft oder Schulreisen, Projektwochen, Ex-

kursionen, Musikschulkonzerte, Sport- und Heimatkundetage etc. anbelangt. Unsere 

Schulleitungen und Lehrpersonen sind angewiesen, diese Anlässe kostenbewusst zu 

planen und umzusetzen. 

 

Für weitere Informationen zum Budget, dem Referendum und der Volksabstimmung 

verweisen wir auf unsere Info-Webseite, die laufend aktualisiert wird. 

 

Die Kreisschule Aarau-Buchs ist somit zuversichtlich, dass sich die Auswirkungen des 

Referendums während der budgetlosen Zeit in Grenzen halten für Ihre Kinder. Im Na-

men des Schulvorstands und der Geschäftsleitung bedanke ich mich herzlich bei Ihnen 

für Ihr Verständnis und das Mittragen in dieser Zeit. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Lukas Schaffner 

Geschäftsleiter Kreisschule Aarau-Buchs 

https://www.ksab.ch/organisation/wie-wo-was/referendum-budget-2025

